
Weil für uns
Tullnerbach 
zählt.

am
26.01.2025

VOLKSPARTEI TULLNERBACH
TEAM PAUL PORTEDER
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Paul Porteder 
Unser Bürgermeisterkandidat, 
Vertriebsprofi, 3-facher Familienvater,  
passionierter Fischer und Gewichtheber

Birgit Jandrasits 
Unsere Geschäftsführende Gemeinderätin, 
Ärztin für interne Medizin, 4-fache Mutter, 
Green Care Bauernhof mit Tagesbetreuung 
für Menschen mit Behinderungen

Franz Rieger
Langjähriger Gemeinderat, Gastronom,  
2-facher Vater, Radsportler und passionierter  
Skifahrer, Autoliebhaber und Alleskönner  
(von Renovierung bis Landwirtschaft) 

Magda Wittmann 
Top Organisationsgenie vieler Feste im Ort,  
4-fache Mutter, Bilanzbuchhalterin,  
Vorständin Raiffeisenbank Wienerwald

Siegbert Nagl 
Unsere rechtliche Stütze, Jurist, Steuer-  
und Unternehmensberater, 2-facher Vater,  
Aufsichtsrat der Lebenshilfe Wien

Alexander Oswald
Unser Marketingprofi, Vater einer Tochter,  
Unternehmer, Präsident der Österreichischen 
Marketing-Gesellschaft und Fachhoch- 
schul-Lektor

Christian Umshaus
Langjähriger Gemeinderat, 
Hilfswerkmitarbeiter & Tausendsassa 

David Wittmann 
Gemeinderat, Nebenerwerbslandwirt,  
gelernter Maurer und Zimmermann,  
aktives Mitglied der Feuerwehr

Sylwi Romanowska
Gemeinderätin, Architektin,
Mutter von 2 Töchtern,  
tanzbegeistert

Florian Fellinger
Landjugend Bezirksleiter, BWL-Student,  
aktives Mitglied der Feuerwehr

• Verantwortungsvolles Raummanagement
• Entwicklung einer Energiegemeinschaft
• Erhalt der Landwirtschaft, 
 artenreiche Wiesen
• Ausbau des Tourismus, 
 Erlebnisraum Wienerwald

Was wir  
darunter verstehen:Ganzheitlich 

Leben  
Für ein Miteinander  
von Mensch & Natur

• Jugendzentrum
• Office/Co-Working Center
• Verbesserung des medizinischen 
 Angebots
• Betreutes Wohnen
• Senioren-Kommunikations-Zentrum,  
 Tageszentrum

Was wir  
darunter verstehen:Generationen 

Ideen für  
alle Altersgruppen

Unsere 
Gemeinde  
gestalten 
Zeitgemäße  
Gemeindeentwicklung

• Erstellen eines Entwicklungsplans
• Planung eines Verkehrs- 
 und Parkraumkonzepts
• Entwicklung des öffentlichen Raumes
• Digitalisierung der Gemeinde, 
 Breitband-Internet für alle

Was wir  
darunter verstehen:

• Gelebte Gemeinschaft
• Unsere Traditionen beibehalten
• Orte der Begegnung schaffen
• Gelebte Demokratie
• Respekt
• Transparenz & Offenheit

Was wir  
darunter verstehen:Gemeinschaft  

Zusammen 
ein starkes  
Miteinander

Wir wollen für Sie arbeiten:
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Ihr findet uns am Wahlzettel mit der Bezeichnung:

Hinweise für die Gemeinderatswahl am 26.1.2025:
• Es gibt nur amtliche Stimmzettel.
• Alle Kandidat*innen der Partei sind auf dem Stimmzettel aufgeführt.
• Bis zu 5 Vorzugsstimmen können angekreuzt werden.

Wahlrecht nur mehr für Hauptwohnsitze: Erstmals 
werden bei einer allgemeinen Gemeinderatswahl 
nur mehr Personen mit einem Hauptwohnsitz im
Gemeindegebiet wahlberechtigt sein.

In Niederösterreich gilt das Listenwahlrecht. 
Man gibt seine Stimme für eine Partei im Ort ab, 
die stärkste Ortspartei schlägt im Gemeinderat eine*n
Bürgermeister*in vor. 

Der Gemeinderat wählt dann den/die Bürgermeister*in. 
Diese Wahl ist also eine lokale Persönlichkeitenwahl. 

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Volkspartei Niederösterreich, 3100 St. Pölten,
Ferstlergasse 4, Herausgeber: Neue Tullnerbacher Volkspartei, Gemeindeparteiobmann: 
Paul Porteder, 3013 Tullnerbach Josef Schöffelstraße 22, obmann@tullnerbach.vpnoe.at
Druckerei: Anton Piacek.

Antrag                  Frist Identitätsnachweis

(meinewahlkarte.at)

(Brief, Fax oder E-Mail)

mündlich

schriftlich

online

(bei Ihrem Gemeindeamt)

@ Für die Beantragung ist ein Identitätsnachweis erforderlich.

Zum Beispiel:
• Lichtbildausweis 

• Antragscode der zugestellten Wahlinformation 
• Bürgerkarte/Handy-Signatur

• Reisepassnummer

bis 22. Jänner

bis 22. Jänner

bis 24. Jänner um 12 Uhr

Stimmzettel

„F 11
(§ 39 Abs. 6 NÖ GRWO 1994)

(Überkuvert (DIN C4, 229 x 324 mm)– Vorderseite)

Alle Mitgliedsländer bzw. deren befugte Betreiber sind verpflichtet, die Rücksendung
von CCRI/IBRS-Sendungen zu besorgen (Weltpostvertrag Art. 18.3.1)

All designated operators are obliged to operate the IBRS „return“ service
according to the Universal Postal Convention (Art. 18.3.1)

Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d’assurer le
service de retour des envois CCRI. (Convention postale universelle Art. 18.3.1)

Todos los Países miembros o sus operadores designados están obligados de prestar
el servicio de devolución de los envíos CCRI (Convenio Postal Universal, Art. 18.3.1)

ÜBERKUVERT FÜR DIE

WA H L K A R T E

“

An die
Gemeindewahlbehörde

ÖSTERREICH / AUSTRIA / AUTRICHE

No stamp required

Nicht frei machen

Reply paid
Antwortsendung
Austria / Österreich

Postentgelt beim Empfänger einheben
Priority

Airmail

Hinweis auf den
Wahlsprengel

„F 12
(§ 38, 39 Abs. 5 NÖ GRWO 1994)

Wahlkarte (200 x 280 mm) – Vorderseite

WAH L K A R T E D E R G E M E I N D E … … … … … … … … … … … … … … … …
F Ü R D I E G E M E I N D E R AT S WAH L 2 0 X X
Vorname und Familienname Geburtsjahr Wahlsprengel Nr.

Anschrift Wählerverzeichnis.Nr. Raum für Barcode oder QR-
Code

Unterschrift Amtsstampiglie
Die Bürgermeisterin oder Bildmarke
Der Bürgermeister

Für die Bürgermeisterin
Für den Bürgermeister RS

Ort, Datum
…………………………..……….

Verifizierungshinweis im Fall einer
Amtssignatur

Eidesstattliche Erklärung der Wählerin oder des Wählers im Fall der Briefwahl:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich eidesstattlich, dass ich das Wahlrecht persönlich,
unbeobachtet und unbeeinflusst ausgeübt habe.

UNTERSCHRIFT der WÄHLERIN oder des WÄHLERS

Ohne Ihre eigenhändige Unterschrift bei der Briefwahl kann die Wahlkarte
nicht in die Auswertung miteinbezogen werden!

Mit der Wahlkarte können Sie Ihre Stimme für die Gemeinderatswahl auf folgende Arten abgeben:
1. Mittels Briefwahl vom Inland oder vom Ausland aus, dies ist sofort nach Erhalt der Wahlkarte möglich:
Füllen Sie bitte den Stimmzettel aus. Legen Sie den Stimmzettel in d as Wahlkuvert und legen Sie dieses
wieder in die Wahlkarte. Geben Sie die eidesstattliche Erklärung ab, indem Sie eigenhändig unterschreiben 
und kleben Sie die Wahlkarte zu. Wenn die Wahlkarte nicht zugeklebt ist, kann die Wahlkarte nicht in die 
Auswertung miteinbezogen werden. Legen Sie die Wahlkarte in das große voradressierte Überkuvert und
kleben Sie auch dieses zu.
Achtung: Wenn Sie die Wahlkarte als Briefwahlkarte verwenden, muss diese spätestens am Wahltag um 
6.30 Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangen. Sie können die Wahlkarte unfrankiert in 
einen Briefkasten einwerfen, auf einem Postamt aufgeben oder bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde 
abgeben.
2. Verwendung der Wahlkarte am Wahltag in Ihrer Gemeinde:
� Durch persönliche Stimmabgabe vor jeder Sprengelwahlbehörde der diese Wahlkarte ausstellenden 

Gemeinde, indem Sie die nicht zugeklebte Wahlkarte der Leiterin oder dem Leiter der Sprengelwahl-
behörde übergeben. Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung, aus welcher
Ihre Identität hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein oder jeder amtliche Lichtbildausweis)
vorzulegen.

� Durch Übermittlung der unterschriebenen und zugeklebten Wahlkarte (persönlich oder per Botin oder 
Boten) an die für Sie zuständige Sprengelwahlbehörde bis zum Schließen des Wahllokals.

� Wenn Ihnen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und
Transportfähigkeit oder wegen Ihrer Unterbringung in Straf- oder Maßnahmenvollzug oder vergleichbaren 
Einrichtungen unmöglich ist, können Sie mit dieser Wahlkarte ihre Stimme in einem Anstaltssprengel –
falls eingerichtet – oder vor einer besonderen Wahlbehörde (auch „fliegende Wahlbehörde“) abgeben. 
Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung, aus welcher Ihre Identität 
hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein oder jeder amtliche Lichtbildausweis) vorzulegen.

Beachten Sie bitte unbedingt: Abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten darf
die Gemeinde ausnahmslos nicht ersetzen!”
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Amtlicher Stimmzettel für die Gemeinderatswahl
am 26. Jänner 2025 in der Gemeinde Lilienfeld

Volkspartei Lilienfeld (VP)

1. Manuel Aichberger

2. Christian Buxhofer             

4. Patricia Rauscher               

5. Martin Tröstl                        

6. Verena Balber                                        

1989

1976

1987

1957

1988

1958

1986

So wählen Sie richtig:

Machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Wählen mit Wahlkarte:

Für verloren gegangene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten dürfen keine Duplikate ausgestellt werden.

Die Wahllokale 

in Tullnerbach 

haben 

am 26.1.2025 

von 08.00

bis 15.00 Uhr 

geöff net.

Volkspartei Tullnerbach
Team Paul Porteder
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